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Hängebrücke Stams Sperre

Der Bürgermeister der Gemeinde Stams verordnet in Anwendung der Bestimmungen 
des § 44b, Straßenverkehrsordnung 1960 (StVO 1960) in Verbindung mit der 
Verordnung des Gemeinderats der Gemeinde Stams vom 23.06.2021:

§ 1

Im Interesse der Sicherheit, Flüssigkeit und Leichtigkeit des Verkehrs wird folgende 
vorübergehende Verkehrsmaßnahme gem. § 43, Abs. 1, lit. b, in Verbindung mit § 
94 b Abs. 1 lit. b Straßenverkehrsordnung 1960 (StVO) verordnet:

Bei der Hängebrücke Stams Grundstücke 2314 und 2475/2 KG 80111 Stams 
werden aufgrund eines technischen Defekts auf unbestimmte Zeit, folgende 
Verkehrsbeschränkungen eingerichtet bzw. erlassen:

 Fahrverbot und Verbot für Fußgänger im gesamten Bereich der Hängebrücke 
Stams Grundstücke 2314 und 2475/2, gem. § 52, lit. a) Zif. 1 und Zif. 14b, StVO 
1960

Ein Übersichtplan befindet sich auf Seite 2.

§ 2

Die Verordnung wird durch das Aufstellen der Verbotszeichen Fahrverbot und Verbot 
für Fußgänger gem. § 52, lit. a) Zif. 1 und Zif. 14b, StVO 1960, kenntlich gemacht.
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§ 3

Die Aufstellung der Verkehrszeichen erfolgt durch den Gemeindebauhof Stams.

Der Bürgermeister
Mag. Markus Rinner, MSc.

Ergeht an:
 Bauhof Stams – zur Kenntnis
 Freiwillige Feuerwehr Stams – zur Kenntnis
 Polizeiinspektion Silz – zur Kenntnis
 Rotes Kreuz Imst – zur Kenntnis
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